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Die absehbare Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht und der damit verbundene Wegfall des Zivildienstes stellt die sozialen Dienste in Deutschland vor neue Herausforderungen. Wenn Leistungen zur Erleichterung des täglichen Lebens und der menschlichen Begleitung wegfallen, wäre die Lebensqualität von Menschen gefährdet, die auf Hilfe angewiesen sind. 





Teile der Öffentlichkeit, wie z.B. einige Ministerpräsidenten, Landesminister oder der deutsche Städtetag reagieren auf dieses Problem mit der Forderung nach der Einführung eines sozialen Pflichtjahres. Die Einführung eines neuen Zwangsdienstes stößt aber nicht nur an verfassungsrechtliche Grenzen; sie verbietet sich auch aus dem Selbstverständnis der Bundesrepublik als Sozialstaat und den notwendigen administrativen Maßnahmen, die zu seiner Umsetzung ergriffen werden müssten. 





pax christi hat als katholische Friedensbewegung seit Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht die Kriegsdienstverweigerung unterstützt und immer wieder junge Männer begleitet, für die der Druck des Zwangsdienstes zur Belastung wurde. Gleichzeitig konnte pax christi als Träger von Freiwilligendiensten im In- und Ausland die Vorteile eines freiwilligen Engagements kennen lernen. Aus diesen Erfahrungen heraus spricht sich pax christi gegen die Einführung eines Sozialen Pflichtjahres als Alternative zur Wehrpflicht aus.





Artikel 12 des Grundgesetzes verbietet die Zwangsarbeit und steht der Einführung eines Pflichtjahres entgegen. Schon die später eingeführte Allgemeine Wehrpflicht bedurfte einer Ausnahmeregelung in Artikel 12.a des Grundgesetzes, um nicht in Widerspruch zum Verbot der Zwangsarbeit zu geraten. Mit welcher Begründung sollte ein Sozialstaat eine solche Ausnahme rechtfertigen? Sicherlich nicht mit dem Verweis auf die leeren öffentlichen Kassen oder den Pflegenotstand. 





Eine Grundgesetzänderung ist zudem völkerrechtswidrig, da sie gegen die Menschenrechtserklärung der UNO und andere verbindliche internationale Konventionen verstößt. Historisch würde sie an den Arbeitsdienst in der NS-Zeit erinnern.





Das Allgemeine Pflichtjahr ist teuer. Schon heute können nicht mehr alle wehr- und zivildienstpflichtigen jungen Männer zum Dienst herangezogen werden, weil die nötigen Gelder dafür fehlen. Das Allgemeine Pflichtjahr  zwingt aber nicht nur die jungen Männer, sondern auch die jungen Frauen zum Dienst. Der Einsatz von damit zusätzlich 500 000  jungen Erwachsenen im Jahr würde bei 15 000 Euro pro Jahr und Person (Zivildienstkosten) zusätzlich 7,5 Milliarden Euro kosten. Es ist nicht zu erkennen, wie ein Pflichtjahr finanziert werden soll.





Die administrative Umsetzung eines Sozialen Pflichtjahres widerspricht den Prinzipien eines Rechts- und Sozialstaates. Wie hat der Rechtsstaat mit denjenigen zu verfahren, die sich weigern, dem Zwangsdienst nachzukommen? Sollen die jungen Menschen mit Polizeigewalt zur Pflege der Mitbürger gezwungen werden? Zwangsmaßnahmen zur Umsetzung des Zwangsdienstes beschädigen nach außen das Image des Staates und untergraben nach innen seine Akzeptanz. �


Diese Fakten lassen Zweifel an der Ernsthaftigkeit  einer grundlegenden Lösung der Probleme im Sozial- und Pflegebereich aufkommen, die mit dem Wegfall des Zivildienstes offenkundig werden. Sozial- und Pflegedienste sind keine billigen Hilfsdienste. Der jahrzehntelange Einsatz von Zivildienstleistenden als ungelernten Hilfskräften hat mit dazu beitragen, dass es heute  an ausreichendem qualifiziertem Pflegepersonal, ihrer Finanzierbarkeit und der gesellschaftlichen Anerkennung dieser Berufe fehlt. Der Zivildienst wurde als Ersatzpflicht für Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen eingerichtet und nicht als Ersatzdienst für Sozialarbeiter. Er sollte arbeitsmarktneutral sein. Sein Wegfall erfordert deshalb von den Verantwortlichen im Sozialbereich neue Lösungsansätze. Das allgemeine Pflichtjahr verhindert diese überfälligen Maßnahmen. 





Die Diskussion um ein Pflichtjahr lenkt schließlich davon ab, dass das große Interesse vieler junger Menschen an qualifizierten Freiwilligendiensten in der Politik und in der Öffentlichkeit zu wenig ernst genommen wird. Es wird unterstellt, dass junge Menschen nur unter Zwang zu gesellschaftlichem Engagement bereit sind. Die Vorstellung, dass soziale Arbeit unter Zwang zu leisten sei, manifestiert in erschreckender Weise die Geringschätzung des Profils sozialer und pflegerischer Berufe. 





Die vielfältigen Aufgaben im Sozial-, im Umwelt-, im Entwicklungs-  wie auch im Friedens- und Versöhnungsbereich sind ein lohnendes Feld des Lernens und des Engagements für Freiwillige nach ihren Begabungen, Fähigkeiten und Interessen. Entscheidend ist, dass die jungen Erwachsenen während ihres Dienstes qualifiziert begleitet und gefördert werden, damit sie ihren Dienst für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und für ihre Lebensperspektiven nutzen können. Zur notwendigen Attraktivität dieser Dienste bedarf es einer angemessenen sozialen Absicherung und der gesellschaftlichen Anerkennung. Dazu gehört auch die Bestätigung der Qualifizierung durch anerkannte Zertifikate und ihre Berücksichtigung in der beruflichen Entwicklung. Zur Finanzierung dieser Dienste sollten die eingesparten Kosten der Wehrpflicht und des Zivildienstes umgeschichtet werden. pax christi sieht im qualifizierten Ausbau freiwilligen Engagements einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung unserer Zivilgesellschaft, ihrer demokratischen Kultur und ihres sozialen Friedens.





Bad Vilbel, den 18.2.04 
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